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         Neuumschreibung der Polnischen Gemeinde Mainz und der Polnischen Gemeinde Offenbach und Errichtung der Polnischen Gemeinde
            Darmstadt, der Polnischen Gemeinde Gießen und der Polnischen Gemeinde Worms
         

      

      
         Vom 20. Dezember 2024

      

      
         (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2024, Nr. 2, Ziff. 20, S. 29)
         

      

      Neuumschreibung der Polnischen Gemeinde Mainz und der Polnischen Gemeinde Offenbach

         und

         Errichtung der Polnischen Gemeinde Darmstadt, der Polnischen Gemeinde Gießen und der Polnischen Gemeinde Worms.

         Aufgrund von Zuwachs und der Verlagerung der Konzentration der Katholikinnen und Katholiken der Polnischen Gemeinden Mainz
            und Offenbach werden diese in Ausübung des Hirtendienstes gemäß c. 383 § 1 CIC zum 01.01.2024 verändert und neu umschrieben.
            Gleichzeitig werden aus den gleichen Gründen drei neue Polnische Gemeinden, nämlich in Darmstadt, Gießen und Worms errichtet.
         

         Das Gebiet der Polnischen Gemeinde Offenbach umfasst die Pfarreien Hl. Familie, Langen-Egelsbach-Erzhausen und St. Franzikus,
            Offenbach und die Pastoralräume Dreieich-Isenburg, Heusenstamm-Dietzenbach, Mainbogen, Mühlheim-Obertshausen, Rodgau-Rödermark,
            Wetterau-Mitte, Wetterau-Ost und Wetterau-Süd mit den zu diesen gehörenden Pfarreien (siehe Kirchl. Amtsblatt 2022 Nr. 5, 49).
         

         Das Gebiet der Polnischen Gemeinde Gießen umfasst die Pastoralräume Gießen-Nordstadt, Gießen-Stadt, Gießen-Süd, Vogelsberg-Nord,
            Vogelberg-Süd und Wetterau-Nord mit den zu diesen gehörenden Pfarreien (siehe Kirchl. Amtsblatt 2022 Nr. 5, 49).
         

         Das Gebiet der Polnischen Gemeinde Mainz umfasst die Pfarrei St. Maria Magdalena, Ingelheim und die Pastoralräume AKK-Mainspitze,
            Bingen, Bodenheim, Mainz-City, Mainz-Mitte-West, Mainz-Nordwest, Mainz-Süd, Nieder-Olm, Rheinhessen-Mitte, Rhein-Selz, Groß-Gerau-Mitte, MainWeg und Nördliches
            Ried mit den zu diesen gehörenden Pfarreien (siehe Kirchl. Amtsblatt 2022 Nr. 5, 49).
         

         Das Gebiet der Polnischen Gemeinde Worms umfasst die Pfarreien Hl. Edith Stein, Einhausen-Lorsch und Hl. Johannes XXIII.,
            Viernheim und die Pastoralräume Alzeyer Hügelland, Bensheim-Zwingenberg, Heppenheim, Südliches Ried und Worms und Umgebung
            mit den zu diesen gehörenden Pfarreien (siehe Kirchl. Amtsblatt 2022 Nr. 5, 49).
         

         Das Gebiet der Polnischen Gemeinde Darmstadt umfasst die Pastoralräume Bachgau, Darmstadt-Mitte, Darmstadt-Südost, Darmstadt-West,
            Neckartal, Odenwaldkreis, Otzberger Land, Überwald und Weschnitztal mit den zu diesen gehörenden Pfarreien (siehe Kirchl. Amtsblatt 2022 Nr. 5, 49).
         

         Dieses Dekret tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

         
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Mainz, den 20. Dezember 2023

                     
                  

                  
                     	
                        ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        Prof. Dr. Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
                        

                     
                  

                  
                     	
                        ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        Dr. Anna Ott
Notarin der Kurie
                        

                     
                  

               
            

         

         Rechtsbehelfsbelehrung: Gemäß c. 1734 §§ 1 u. 2 CIC kann innerhalb von zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt beim
               Bischof von Mainz die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets beantragt werden.
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